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ren und ständig zur Ruhe mahnen möchte.
Träger des «Frauenhauses» ist der Vere/'n
zum Scbufz m/'ssbande/fer Frauen. Passiv-
mitglieder sind willkommen! Die Adresse:
Postfach 589, 8026 Zürich. Die Präsidentin
unseres Vereins, Claudia Depuoz, ist übri-
gens Mitglied des Stiftungsrates.

und in Bern
Auch in Bern ist, vor Jahresfrist, ein Verein
zum Schutz misshandelter Frauen gegrün-
det worden. Eine im Auftrag des Berner
Gemeinderates durchgeführte Untersu-
chung kommt zum Ergebnis, im Laufe
eines Jahres würden in der Stadt Bern
300 bis 350 Frauen von ihren Männern
körperlich misshandelt. In etwa 80 Fällen
war ärztliche Hilfe nötig. Die Gewaltan-
wendung in der Familie, heisst es im Be-
rieht, zeige in der städtisch-industriellen
Gesellschaft «eine zunehmende Tendez in
allen Bevölkerungskreisen». Ursachen
seien besondere Stressituationen (zu klei-
ne Wohnung, zu wenig Geld, Überforde-
rung durch Berufstätigkeit beider Ehepart-
ner usw.), wobei häufig der Alkohol als
verhängnisvoller «Auslöser» wirkt.
Der Verein zum Schutz misshandelter
Frauen, der sich in verschiedenen Arbeits-
gruppen intensiv mit dem Gewaltproblem
in der Familie auseinandersetzt, betrachtet
die vom Gemeinderat veranlasste Untersu-
chung als «nicht repräsentativ». Die mei-
sten misshandelten Frauen seien nämlich
aus Angst, Scham oder Resignation nicht
bereit, gegenüber Drittpersonen Misshan-
lungen zuzugeben. Um über diese Dinge
sprechen zu können, sei sehr viel Ver-
trauen in die Gesprächspartner nötig. Der
Verein hat dieser Tage an der Neubrück-
Strasse 8 in Bern eine Beratungsstelle er-

Aus Quirin Quasseis Tagebuch: «Annie-
Schwester sagt: Ich habe die Pille ge-
schluckt, ich habe meinen Rock bis zu
den Hüften verkürzt, ihn auf die Knöchel
verlängert, ich habe auf der Universität
rebelliert, die amerikanische Botschaft
belagert, ich habe mit vier Männern ge-
lebt und einen fünften geheiratet, ich ver-
diene glänzend, habe meine Individualität
gewahrt, und trotzdem fühle ich mich ir-
gendwie verloren.»
Aus dem Roman «A/ora und der Kumme-
rer» des Scbwe/'zer Aufors ßeaf Srec/r-
büb/ (7974 erseb/enenj.

öffnet, die jeweils am Mittwochnachmittag
zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet ist. Sie
wird als Zwischenlösung verstanden und
soll später ausgebaut und in ein «Frauen-
haus» integriert werden. Die Unterbringung
von geschlagenen Frauen in dezentralisiert
gelegenen Wohnungen und Notunterkünf-
ten, wie sie in Bern bereits möglich ist, er-
scheint dem Verein zum Schutz misshan-
delter Frauen völlig ungenügend.

Geschäftsfrauen
sind benachteiligt
Der Bundesrat befürwortet eine firmen-
rechtliche Gleichstellung der Ehegatten,
möchte aber eine entsprechende Ände-
rung des Obligationenrechts erst nach der
Revision des Familienrechts einleiten. In
diesem Sinne antwortet die Landesregie-
rung auf eine Einfache Anfrage von Natio-
nalrat Walter Augsburger (SVP, BE), der
kritisiert hat, dass eine Geschäftsfrau bei
der Wahl des Namens ihrer Einzelfirma
nicht so frei sei wie der Mann.
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Gemäss Obligationenrecht muss die Ge-
schäftsfrau ihrem Familiennamen die Be-
Zeichnung «Frau» oder wenigstens einen
ausgeschriebenen Vornamen beifügen.
Von Frauen wird diese Bestimmung laut
Augsburger zum Teil als diskriminierend
empfunden.
In seiner Antwort erklärt der Bundesrat,
dem Interesse der Ehefrau an einer nicht
diskriminatorischen, firmenrechtlichen Be-
handlung sei das allgemeine Interesse der
Geschäftswelt an einer täuschungsfreien
Firmabezeichnung gegenüberzustellen. Die
heutige Regelung sei 1936 getroffen wor-
den, um dem häufig vorkommenden Miss-
brauch zu begegnen, dass die Ehefrau ei-
nes Konkursiten dessen Geschäft unter
ihrem Namen, aber unter Verschleierung
der Nachfolgeverhältnisse, weiterführe.
Die Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre
möge mit ein Grund für die Schaffung der
Bestimmung gewesen sein. Angesichts der
heutigen Wirtschaftslage mit den zuneh-
menden Konkursen in den letzten Jahren
gewinne diese Ueberlegung erneut an Ak-
tualität. (SDAJ

Seit 1. Januar 1979 kann für Begleitper-
sonen von Behinderten, die nicht in der
Lage sind, selbst ein Auto zu lenken,
ein Ausweis für Parkerleichterungen be-
zogen werden. Diese Bewilligungskarte
kostet Fr. 20.— und gilt für 2 Jahre.
Gesuchsformulare können bei der
Stadtpolizei Zürich, Abteilung für Ver-
kehr, Potsfach, 8025 Zürich, Telefon
01/216 71 11, intern 8071, bezogen wer-
den.

Buchkiosk MIIIIIM
«Die Scham ist vorbei»

Im Untertitel wird betont, es handle sich
um eine persön//c/?e Erzählung. Sie ist
aber auch exemplarisch, für eine Gruppe
von Frauen zumindest. Vorbemerkung: Das
Buch der Feministin Anja Meulenbelt ist
keine Lektüre, die man sich so nebenbei
als «Seelenaufwärmer» genehmigt, als Un-
terhaltung zwischendurch. Ich kann mir
durchaus vorstellen, dass es manche
Frauen — die nicht einmal besonders
prüde sein müssen — zutiefst schockiert.
Deshalb eine ernsthafte Warnung: Wer
beispielsweise über lesbische Liebe prin-
zipiell nichts lesen mag, wer die söge-
nannte «neue Frauenbewegung» ablehnt,
der lasse die Finger von diesem Buch.

Eine 34jährige Holländerin — sie ist heute
Dozentin für feministische Sozialarbeit —
erzählt ihr Leben. Sie tut das sehr unzim-
perlich, hemmungslos, ohne Schonung für
sich selbst noch für Leserinnen. Ihr Be-
rieht, in ruppiger Alltagssprache erzählt,
geht unter die Haut, gerade wegen der un-
geschminkten Ehrlichkeit. Man nimmt hef-
tig Anteil, auch wenn man mit manchem
vielleicht überhaupt nicht einverstanden
ist. Sie war schlimm verheiratet, sie hat ein
Kind, sie verheddert sich in Verhältnisse,
die das Leben komplizieren. Sie emanzi-
piert sich, ertrotzt sich Ausbildung, zeich-
net sich aber nicht etwa selbstgefällig als
Superstar, sondern als eine Frau, die nicht
aufgibt, obwohl sie gelegentlich bös hin-
fällt.
Die Autorin sagt selber: «Wirst du nun da-
von glücklich, von dem Feminismus, fragt
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